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 7. beschließt, auf der Grundlage aller Vorfälle im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung der Ziffern 2 und 3 der Reso-
lution 1115 (1997), damit zu beginnen, im Benehmen mit der 
Sonderkommission Einzelpersonen zu benennen, deren Ein- 
oder Durchreise bei Durchführung der in Ziffer 6 genannten 
Maßnahmen verboten würde; 

 8. beschließt außerdem, bis zur Vorlage des nächsten, 
am 11. April 1998 fälligen konsolidierten Zwischenberichts 
der Sonderkommission die in den Ziffern 21 und 28 der Reso-
lution 687 (1991) vorgesehenen Überprüfungen auszusetzen 
und sie danach ab dem 26. April 1998 im Einklang mit 
Resolution 687 (1991) wieder durchzuführen; 

 9. bekräftigt seine volle Unterstützung für die Befugnis 
der Sonderkommission unter der Leitung ihres Exekutivvorsit-
zenden, die Durchführung ihres Mandats nach den einschlägi-
gen Resolutionen des Rates sicherzustellen; 

 10. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

   Auf der 3826. Sitzung mit 10 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei fünf Enthaltungen (Ägypten, 

   China, Frankreich, Kenia und Russische 
Föderation) verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3828. Sitzung am 29. Oktober 1997 behandel-
te der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und Ku-
wait". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab281: 

  "Der Sicherheitsrat hat das Schreiben des Stellver-
tretenden Ministerpräsidenten Iraks vom 29. Oktober 
1997 an den Präsidenten des Sicherheitsrats282 behandelt, 
mit dem der unannehmbare Beschluß der Regierung 
Iraks übermittelt wird, für ihre Zusammenarbeit mit der 
Sonderkommission Bedingungen vorschreiben zu wol-
len, wodurch die Sonderkommission an der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben gemäß den Resolutionen 687 
(1991), 699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 
1060 (1996), 1115 (1997) und 1134 (1997) gehindert 
wird. 

  Der Rat erinnert an seine Forderungen in Resolu-
tion 1134 (1997), wonach Irak im Einklang mit den ein-
schlägigen Resolutionen, die der Maßstab für die Einhal-
tung seiner Verpflichtungen sind, mit der Sonderkom-
mission voll zusammenzuarbeiten hat. 

  Der Rat verurteilt den Beschluß der Regierung 
Iraks, die Bedingungen für die Einhaltung ihrer Ver-
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pflichtung zur Zusammenarbeit mit der Sonderkommis-
sion diktieren zu wollen. Er verlangt, daß Irak im Ein-
klang mit den einschlägigen Resolutionen mit der Son-
derkommission bei der Durchführung ihres Mandats be-
dingungslos und ohne Einschränkungen voll zusammen-
arbeitet. Der Rat erinnert die Regierung Iraks ferner an 
ihre Verantwortung für die Sicherheit der Mitarbeiter und 
der Inspektionsgruppen der Sonderkommission. 

  Der Rat warnt Irak vor den schwerwiegenden Fol-
gen für den Fall, daß Irak seinen Verpflichtungen auf-
grund der einschlägigen Resolutionen nicht sofort und 
uneingeschränkt nachkommt. Der Rat ist entschlossen, 
sicherzustellen, daß Irak die einschlägigen Resolutionen 
rasch und vollinhaltlich befolgt, und wird zu diesem 
Zweck aktiv mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

 Am 3. November 1997 richtete der Präsident des Sicher-
heitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekretär283: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 24. Oktober 1997 betreffend Ihre Ab-
sicht, Generalmajor Esa Kalervo Tarvainen (Finnland) 
als Nachfolger von Generalmajor Gian Giuseppe Santillo 
(Italien) zum nächsten Kommandeur der Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait zu er-
nennen284, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem 
Schreiben erwähnten Vorschlag zu." 

 Auf seiner 3831. Sitzung am 12. November 1997 behan-
delte der Rat den Punkt "Die Situation zwischen Irak und 
Kuwait". 

Resolution 1137 (1997) 
vom 12. November 1997 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen 
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 687 (1991) vom 
3. April 1991, 707 (1991) vom 15. August 1991, 715 (1991) 
vom 11. Oktober 1991, 1060 (1996) vom 12. Juni 1996, 1115 
(1997) vom 21. Juni 1997 und 1134 (1997) vom 23. Oktober 
1997, 

 mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von dem Schrei-
ben des Stellvertretenden Ministerpräsidenten Iraks vom 
29. Oktober 1997 an den Präsidenten des Sicherheitsrats282, mit 
dem der unannehmbare Beschluß der Regierung Iraks übermit-
telt wird, für ihre Zusammenarbeit mit der Sonderkommission 
Bedingungen vorschreiben zu wollen, von dem Schreiben des 
Ständigen Vertreters Iraks bei den Vereinten Nationen vom 
2. November 1997 an den Exekutivvorsitzenden der Sonder-
 
283 S/1997/842. 
284 S/1997/841. 



 81 

kommission285, in dem die unannehmbare Forderung wieder-
holt wird, daß die im Namen der Sonderkommission eingesetz-
ten Aufklärungsflugzeuge zurückgezogen werden, und worin 
implizit die Sicherheit dieser Flugzeuge bedroht wird, sowie 
von dem Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegen-
heiten Iraks vom 6. November 1997 an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats286, in dem zugegeben wird, daß Irak doppel-
einsatzfähiges Gerät, das der Überwachung durch die Sonder-
kommission unterliegt, verlegt hat, 

 sowie mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von den 
Schreiben des Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 30. Oktober und 
2. November 1997287, worin mitgeteilt wird, daß die Regierung 
Iraks am 30. Oktober und am 2. November 1997 zwei Mitar-
beitern der Sonderkommission aufgrund ihrer Staatsangehö-
rigkeit die Einreise nach Irak verweigert hat, und von den 
Schreiben des Exekutivvorsitzenden der Sonderkommission an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 3., 4., 5. und 7. No-
vember 1997288, worin mitgeteilt wird, daß die Regierung Iraks 
am 3., 4., 5., 6. und 7. November 1997 Inspektoren der Sonder-
kommission aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit den Zugang zu 
den von der Kommission bezeichneten Standorten verweigert 
hat, sowie von den in dem Schreiben des Exekutivvorsitzenden 
vom 5. November 1997 an den Präsidenten des Sicherheits-
rats289 enthaltenen zusätzlichen Informationen, wonach die 
Regierung Iraks maßgebliche doppeleinsatzfähige Ausrü-
stungsstücke, die der Überwachung durch die Sonderkommis-
sion unterliegen, verlegt hat und wonach an den Überwa-
chungskameras offenbar unbefugte Eingriffe vorgenommen 
oder die Kameras abgedeckt worden sind, 

 mit Genugtuung über die diplomatischen Initiativen, na-
mentlich die Initiative der hochrangigen Mission des General-
sekretärs, die in dem Bemühen ergriffen wurden, sicherzustel-
len, daß Irak seinen Verpflichtungen aufgrund der einschlägi-
gen Resolutionen bedingungslos nachkommt, 

 zutiefst besorgt über den Bericht der hochrangigen Mission 
des Generalsekretärs über die Ergebnisse ihrer Zusammen-
künfte mit höchstrangigen Vertretern der Regierung Iraks, 

 unter Hinweis darauf, daß der Rat in seiner Resolution 
1115 (1997) die feste Absicht bekundet hat, sofern nicht die 
Sonderkommission den Rat davon in Kenntnis setzt, daß Irak 
die Ziffern 2 und 3 der genannten Resolution im wesentlichen 
befolgt, zusätzliche Maßnahmen gegen diejenigen Kategorien 
irakischer Amtsträger zu verhängen, die für die Nichtbefol-
gung verantwortlich sind, 

 sowie unter Hinweis darauf, daß er in seiner Resolution 
1134 (1997) seine feste Absicht bekräftigt hat, sofern die Son-
derkommission unter anderem berichtet, daß Irak die Ziffern 2 
und 3 der Resolution 1115 (1997) nicht befolgt, Maßnahmen 
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zu ergreifen, die die Staaten dazu verpflichten würden, allen 
irakischen Amtsträgern und Angehörigen der irakischen Streit-
kräfte, die für Fälle der Nichtbefolgung der Ziffern 2 und 3 der 
Resolution 1115 (1997) verantwortlich oder daran beteiligt 
sind, die Einreise in ihr Hoheitsgebiet oder die Durchreise zu 
verbieten, 

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten 
vom 29. Oktober 1997281, in der der Rat den Beschluß der Re-
gierung Iraks, die Bedingungen für die Einhaltung ihrer Ver-
pflichtung zur Zusammenarbeit mit der Sonderkommission 
diktieren zu wollen, verurteilt und Irak vor den schwerwiegen-
den Folgen für den Fall gewarnt hat, daß Irak seinen Verpflich-
tungen aufgrund der einschlägigen Resolutionen nicht sofort 
und vollinhaltlich ohne Bedingungen oder Einschränkungen 
nachkommt, 

 in Bekräftigung des Eintretens aller Mitgliedstaaten für die 
Souveränität, territoriale Unversehrtheit und politische Unab-
hängigkeit Kuwaits und Iraks, 

 entschlossen, sicherzustellen, daß Irak seinen Verpflichtun-
gen aufgrund der einschlägigen Resolutionen sofort und voll-
inhaltlich ohne Bedingungen und Einschränkungen nach-
kommt, 

 feststellend, daß diese Situation nach wie vor eine Bedro-
hung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar-
stellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

 1. verurteilt die fortgesetzten Verstöße Iraks gegen seine 
Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen Resolutionen, mit 
der Sonderkommission bei der Erfüllung ihres Mandats voll 
und bedingungslos zusammenzuarbeiten, namentlich den un-
annehmbaren Beschluß Iraks vom 29. Oktober 1997, für seine 
Zusammenarbeit mit der Sonderkommission Bedingungen 
vorschreiben zu wollen, seine Weigerung am 30. Oktober und 
2. November 1997, zwei Mitarbeitern der Sonderkommission 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit die Einreise nach Irak zu 
gestatten, seine Weigerung am 3., 4., 5., 6. und 7. November 
1997, Inspektoren der Sonderkommission aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit den Zugang zu den von der Kommission 
zur Inspektion vorgesehenen Standorten zu gestatten, seine 
implizite Bedrohung der Sicherheit der im Namen der Sonder-
kommission eingesetzten Aufklärungsflugzeuge, seine Entfer-
nung maßgeblicher doppeleinsatzfähiger Ausrüstungsstücke 
von ihren früheren Standorten und seine Vornahme unbefugter 
Eingriffe an Überwachungskameras der Sonderkommission; 

 2. verlangt, daß die Regierung Iraks ihren Beschluß 
vom 29. Oktober 1997 sofort rückgängig macht; 

 3. verlangt außerdem, daß Irak mit der Sonderkommis-
sion voll und sofort ohne Bedingungen oder Einschränkungen 
im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen, die der Maß-
stab für die Einhaltung der Verpflichtungen Iraks sind, zu-
sammenarbeitet; 

 4. beschließt gemäß Ziffer 6 der Resolution 1134 
(1997), daß die Staaten allen irakischen Amtsträgern und An-
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gehörigen der irakischen Streitkräfte, die für die in Ziffer 1 
aufgeführten Fälle der Nichtbefolgung verantwortlich oder 
daran beteiligt sind, unverzüglich die Einreise in ihr Hoheits-
gebiet oder die Durchreise verbieten werden, mit der Maßgabe, 
daß der Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 661 
(1990) vom 6. August 1990 die Einreise einer Person in einen 
bestimmten Staat zu einem bestimmten Datum genehmigen 
kann, und mit der Maßgabe, daß kein Staat durch diese Be-
stimmungen verpflichtet wird, seinen eigenen Staatsangehöri-
gen oder Personen, die legitime diplomatische Aufträge oder 
von dem Ausschuß gebilligte Missionen durchführen, die Ein-
reise in sein Hoheitsgebiet zu verweigern; 

 5. beschließt außerdem gemäß Ziffer 7 der Resolution 
1134 (1997), im Benehmen mit der Sonderkommission eine 
Liste der Einzelpersonen zu erstellen, deren Ein- oder Durch-
reise nach Ziffer 4 verboten wird, und ersucht den Ausschuß 
nach Resolution 661 (1990), nach Bedarf Richtlinien und Ver-
fahren für die Umsetzung der in Ziffer 4 genannten Maßnah-
men auszuarbeiten und allen Mitgliedstaaten Ausfertigungen 
dieser Richtlinien und Verfahren sowie eine Liste der benann-
ten Einzelpersonen zu übermitteln; 

 6. beschließt ferner, daß die Bestimmungen der Zif-
fern 4 und 5, sobald der Exekutivvorsitzende der Sonderkom-
mission dem Rat berichtet, daß Irak den Inspektionsgruppen 
der Kommission sofortigen, bedingungslosen und uneinge-
schränkten Zugang zu ausnahmslos allen Gebieten, allen Ein-
richtungen, allem Gerät, allen Unterlagen und allen Trans-
portmitteln gewährt, die sie im Einklang mit dem Mandat der 
Sonderkommission zu inspizieren wünschen, sowie zu allen 
Amtsträgern und sonstigen der irakischen Regierung unterste-
henden Personen, die die Sonderkommission zu befragen 
wünscht, damit sie ihr Mandat voll wahrnehmen kann, einen 
Tag danach aufgehoben werden; 

 7. beschließt, daß die in den Ziffern 21 und 28 der Reso-
lution 687 (1991) vorgesehenen Überprüfungen im April 1998 
im Einklang mit Ziffer 8 der Resolution 1134 (1997) wieder-
aufgenommen werden, sofern die Regierung Iraks die Ziffer 2 
der vorliegenden Resolution befolgt hat; 

 8. bekundet seine feste Absicht, nach Bedarf weitere 
Maßnahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen; 

 9. bekräftigt, daß die Regierung Iraks nach den ein-
schlägigen Resolutionen für die Gewährleistung der Sicherheit 
des Personals und der Ausrüstung der Sonderkommission und 
ihrer Inspektionsgruppen verantwortlich ist; 

 10. bekräftigt außerdem seine volle Unterstützung für die 
Befugnis der Sonderkommission unter der Leitung ihres Exe-
kutivvorsitzenden, die Durchführung ihres Mandats nach den 
einschlägigen Resolutionen des Rates sicherzustellen; 

 11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3831. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 3832. Sitzung am 13. November 1997 behan-
delte der Sicherheitsrat den Punkt "Die Situation zwischen 
Irak und Kuwait". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab290: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt auf das schärfste den 
unannehmbaren Beschluß der Regierung Iraks, der Son-
derkommission angehörendes Personal einer bestimmten 
Staatsangehörigkeit auszuweisen und so der Sonder-
kommission unter Verstoß gegen die einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats, die der Maßstab für die Ein-
haltung der Verpflichtungen Iraks sind, Bedingungen 
vorzuschreiben. 

  Der Rat verlangt die sofortige und unzweideutige 
Widerrufung dieses Beschlusses, der die Sonderkommis-
sion an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aufgrund der 
einschlägigen Resolutionen gehindert hat. Der Rat erin-
nert an die Erklärung seines Präsidenten vom 29. Okto-
ber 1997281, worin der Rat vor den schwerwiegenden 
Folgen für den Fall gewarnt hat, daß Irak seinen Ver-
pflichtungen aufgrund der einschlägigen Resolutionen 
nicht sofort und vollinhaltlich ohne Bedingungen oder 
Einschränkungen nachkommt. Der Rat verlangt ferner, 
im Einklang mit seiner Resolution 1137 (1997), daß Irak 
seinen Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen Reso-
lutionen sofort und vollinhaltlich nachkommt. 

  Der Rat bekundet seine Unterstützung für die Son-
derkommission und die Internationale Atomenergie-
Organisation und betont, wie wichtig es ist, daß sie die 
Durchführung aller Aspekte ihres jeweiligen Mandats si-
cherstellen, einschließlich ihrer unerläßlichen Überwa-
chungs- und Verifikationstätigkeit in Irak, im Einklang 
mit den einschlägigen Resolutionen des Rates. 

  Der Rat betont, daß die Regierung Iraks die volle 
Verantwortung dafür trägt, die Sicherheit der Mitarbeiter 
und der Ausrüstung der Sonderkommission und der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation sowie ihrer In-
spektionsgruppen zu gewährleisten." 

 Am 14. November 1997 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Exekutivvorsit-
zenden der vom Generalsekretär nach Ziffer 9 b) i) der 
Ratsresolution 687 (1991) eingerichteten Sonderkommis-
sion291: 
  "Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von Ihrem 

Schreiben vom 13. November 1997292, mit dem Sie den 
Rat von Ihrem Beschluß unterrichteten, aufgrund der 
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